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Hundehalterhaftpflicht - Mitschuld des Geschädigten 
 
Jogger gegen Hund  
Ein Jogger stürzte über einen unangeleint herumlaufenden Hund und  
zog sich dabei Knochenbrüche zu. Er forderte Schadensersatz von der 
Tierhalterhaftpflichtversicherung des Hundebesitzers. 
Oberlandesgericht Koblenz: Der Jogger hätte den Hund schon von  
weitem gesehen, war aber trotzdem mit unverminderter Geschwindigkeit  
weitergelaufen. Er hätte sich auf das unberechenbare Verhalten des Hundes  
einstellen müssen. Deshalb trifft ihn eine Mitschuld. Die Versicherung muss  
nur 70 Prozent des verlangten Verdienstausfalls und Schmerzengeldes zahlen  
(Az.: 5 U 27/03). 
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